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§ 7 NÖ BauO 1996 Verpflichtungen
gegenüber den Nachbarn

 NÖ BauO 1996 - NÖ BAUORDNUNG 1996
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(1) Die Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte müssen die vorübergehende Benützung von Grundstücken und

Bauwerken sowie des Luftraumes über diesen durch die Eigentümer der bestehenden oder zu errichtenden Bauwerke

auf den Nachbargrundstücken und durch die von diesen Beauftragten dulden, wenn diese nur so oder anders nur mit

unverhältnismäßig hohen Kosten

- Baupläne verfassen,

- Bauwerke errichten oder abändern,

- Erhaltungs- oder Abbrucharbeiten oder Sicherungsmaßnahmen durchführen oder

- Baugebrechen feststellen oder beseitigen

können.

Die Eigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten sind, außer bei Gefahr im Verzug, jeweils mindestens 2 Wochen

vor der Inanspruchnahme der Grundstücke oder Bauwerke zu verständigen.

Diese Duldungsverp<ichtung gilt auch gegenüber Organen der Baubehörde zur Feststellung von Baugebrechen auf

einem benachbarten Grundstück, wobei die Verständigung mindestens eine Woche vor der Inanspruchnahme der

Grundstücke oder Bauwerke zu erfolgen hat.

(2) Sind in einem Schornstein ausreichende Zugverhältnisse nur dann herzustellen, wenn der Schornstein am

angebauten höheren Gebäude des Nachbarn emporgeführt und verankert wird, dann hat der Eigentümer oder

sonstige Nutzungsberechtigte des höheren Gebäudes diese Maßnahmen zu dulden. Werden die Maßnahmen durch

eine Bauführung am höheren Gebäude notwendig, dann sind die notwendigen Kosten vom Eigentümer dieses

Gebäudes zu tragen.

(3) Ist das Eindringen von Niederschlagswässern von einem Bauwerk in ein an einer Nachbargrundstücksgrenze

stehendes Bauwerk nur durch Abdichtungsmaßnahmen (z. B. Wandanschlussblech, Zwischenrinne) an diesem zu

verhindern, dann hat dies der Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte des Bauwerks zu dulden.

(4) Jeder Miteigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte einer gemeinsamen brandabschnittsbildenden Wand (z. B.

Brandwand) an einer Grundstücksgrenze hat den Einbau und die Erhaltung von Leitungen und anderen Anlagen in

dieser zu dulden. Die Brand- und Schallschutzwirkung der gemeinsamen brandabschnittsbildenden Wand darf

hiedurch aber nicht verringert werden.

Wird ein Gebäude mit einer gemeinsamen brandabschnittsbildenden Wand abgebrochen, muss diese Wand mit den

Anlagen des anderen Miteigentümers erhalten bleiben.

(5) Bevor die Arbeiten nach Abs. 1 bis 4 durchgeführt werden, haben der Berechtigte und der Belastete gemeinsam

den bestehenden Zustand des betroDenen Grundstücks oder Bauwerks festzustellen (Beweissicherung). Sind die

Arbeiten abgeschlossen, ist ein Zustand, der dem bisherigen entspricht, herzustellen.

E i n nicht behebbarer Schaden ist dem Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten des betroDenen

Grundstücks oder Bauwerks vom Berechtigten nach Abs. 1 bis 4 zu ersetzen.

(6) Wird die Inanspruchnahme fremden Eigentums (Abs. 1 bis 4) verweigert oder der Verp<ichtung nach Abs. 2 zweiter

Satz nicht nachgekommen, hat die Baubehörde die Beweissicherung nach Abs. 5 erster Satz durchzuführen und über

Notwendigkeit, Umfang und Dauer der Inanspruchnahme oder Verp<ichtung zu entscheiden und die Duldung oder

Verp<ichtung dem belasteten Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten aufzutragen. Dies gilt nicht, wenn die

Inanspruchnahme notwendig ist und Gefahr im Verzug vorliegt.

(7) Ein Antrag auf Festsetzung der Entschädigung oder der Kostenersatzleistung nach § 8 steht der Vollstreckung einer

Entscheidung nach Abs. 6 nicht entgegen.
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